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Mietern die Einwilligung in eine Kündigungsfrist von fünf
Jahren. Ein Arbeiter muß also eine Wohnung, die für sein

Einkommen ohnehin viel zu hoch ist, auf fünf Jahre mieten.
Er kann während dieser Zeit ohne große Opfer nicht in eine

billigere Wohnung umziehen, wenn er eine solche gefunden
hat. Viele von ihnen werden deshalb bald Unterstützungen
von den Fürsorgestellen erhalten müssen. Die Spekulationsgewinne

dieser «sozialen» Eigentümer bezahlt dann der
Steuerzahler.

Literatur
«Bau und Boden»

Vierteljahreshefte für Rechts- und Wirtschaftsfragen, Verlag

Dr. Karl Dürr, Brunnhofweg 26, Bern. Nummer 2:

Besteuerung der Grundstückgewinne in der Schweiz; Nummer
3: Die Untcrhaltskosten von Grundstücken im schweizerischen

Steuerrecht.

«Eltern-Zeitschrift», April 1958, Verlag Orell Füßli AG,
Zürich, enthält viele Anregungen, die den Eltern bei der
Erziehung ihrer Kinder sehr wertvoll sind.

«Neue Heimat», Monatshefte für neuzeitlichen
Wohnungsbau. Herausgeber: Neue Heimat, Gemeinnützige
Wohnungs- und Siedlungsgesellschaft mbH., Hamburg. Unter
andern Artikel von Ellen Kappel über «Der Arbeitsplatz in der
Wohnung» und von Jürgen Heuer über «Wohnungsnot
und Wohnungsbau in Griechenland».

«Internationale genossenschaftliche Rundschau.» Herausgeber:

Internationaler Genossenschaftsbund. Nummer 3/1958
ist in der Hauptsache den Genossenschaftsbewegungen in
Südostasien gewidmet.

Denksportaufgabe

Der «Schweizerische Hauseigentümer» schreibt:

Der Bürger weiß Bescheid

Ein deutsches Meinungsforschungsinstitut hat im August 1957

2000 Personen folgende Frage vorgelegt: «Würden Sie sich

von einer sofortigen Aufhebung der Wohnungszwangswirtschaft

eine bessere oder eine schlechtere Wohnraumverteilung
als bisher versprechen?»

44 Prozent der Befragten versprechen sich eine bessere

Wohnraumverteilung von einer sofortigen Aufhebung, das

waren 7 Prozent mehr als im Vorjahr; 48 Prozent befürchten
eine schlechtere Verteilung des Wohnraumes. Berücksichtigt

man, daß weitere 8 Prozent ohne Meinung waren, sich also

an einer Fortsetzung der Bewirtschaftung uninteressiert zeigten,

hat sich praktisch eine Mehrheit für die Aufhebung der

Zwangswirtschaft ergeben.
Warum ist die Schlußfolgerung falsch?
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Rachspeicher Als Erste verwenden wir

für die Aussen man tel dieser
Apparate im Vollbad stark
verzinkte Spezialbleche.
Diese bieten
höchsten Rostschutz, —

eine wesentliche
Qualitätsverbesserung.
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